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Einleitung 

Für den Fall, daß eine Einzelperson, beispielsweise ein Industrie- oder 
Exportunternehmen, durch eine rechtswidrige Entscheidung im Sinne 
von Art. 189 Abs. 4 EWGV einen Schaden erleidet, sieht der EWG-Ver-
trag in zweifacher Hinsicht Rechtsschutz vor. Zum einen kann der Be-
troffene die Nichtigkeitsklage nach Art. 173 Abs. 2 EWGV1 mit dem Ziel 
der Aufhebung der Entscheidung erheben, zum anderen steht ihm die 
Schadensersatzklage nach Art. 215 Abs. 2 EWGV, also eine Art Amts-
haftungsklage2 offen. Kommt es ihm lediglich auf den Ersatz des Scha-
dens an, so wird er unmittelbar die Amtshaftungsklage einreichen, ohne 
zuvor die fehlerhafte Entscheidung durch eine Nichtigkeitsklage aus der 
Welt zu schaffen. 

Auf den ersten Blick begegnet dieser direkte Weg keinen Bedenken. 
Der Europäische Gerichtshof3 hat jedoch im Jahre 1963 eine auf die 
Rechtswidrigkeit einer Entscheidung gestützte Amtshaftungsklage als 
unbegründet abgewiesen, nachdem es dem Kläger nicht gelungen war, 
zuvor die Nichtigerklärung der Entscheidung herbeizuführen ("Plau-
mannfall")4. Ein nicht für nichtig erklärter Verwaltungsakt- so hieß es 
- könne als solcher keinen Amtsfehler darstellen, durch den die Ver-
waltungsunterworfenen verletzt würden5• Damit verwies der Euro-
päische Gerichtshof die Schadensersatzklage, soweit sie neben der Nich-
tigkeitsklage in Frage kommt, an die zweite Stelle; er machte sie von 
der erfolgreichen Durchführung der Nichtigkeitsklage abhängig6• 

1 Der Terminus Nichtigkeitsklage hat sich ungeachtet der dagegen erhobe-
nen Bedenken (vgl. Groeben- Boeckh, Kommentar, Anm. 2 zu Art. 173 EWGV) 
allgemein durchgesetzt, vgl. Daig AöR 83, 164; Ehle, Kommentar, Tz. 1 zu Art. 
173EWGV. 

2 Der Begriff "Amtshaftungsklage" soll hier aus Gründen der Einfachheit 
in allen Fällen verwendet werden, wo es um die außervertragliche Haftung 
der Gemeinschaft geht. Gleiches gilt für die Verwendung des Begriffs "Amts-
haftung". 

3 Im folgenden wird unter "Europäischer Gerichtshof" oder "Gerichtshof" 
der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften verstanden. 

' Rspr. GH IX, 215 ff. 
5 Rspr. GH IX, 216 und 240. 
6 In einem gleichgelagerten späteren F all ließ er die These des "Plaumann-

falles" allerdings nicht wieder aufleben, womit er sie stillschweigend verwor-
fen hat, vgl. Rspr. GH XVII, 325 und 336, bestätigt in Rspr. GH XVII, 975 und 
983 f.; XVIII, 391 und 404; XIX, 1055 und 1070. 
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Anhänger einer solchen Auffassung werden einer jeden auf eine 
rechtswidrige Entscheidung gestützten Schadensersatzklage den Erfolg 
versagen müssen, sofern die gleichfalls denkbare Nichtigkeitsklage 
unterbleibt oder aus prozessualen bzw. materiellrechtlichen Gründen 
abgewiesen wird. Prozeß- und Begründetheitsvoraussetzungen der Nich-
tigkeitsklage werden dadurch gleichsam in die Schadensersatzklage des 
Art. 215 Abs. 2 EWGV hineinprojiziert, so daß sie wie deren eigene 
Voraussetzungen fungieren, ohne es eigentlich zu sein. Der Rechtsschutz 
des durch eine rechtswidrige Entscheidung Geschädigten erfährt also 
gegenüber demjenigen eines auf andere Weise Geschädigten eine be-
trächtliche Einschränkung. 

Die gleiche Problematik läßt sich in konsequenter Fortführung der 
Aussage des oben angeführten Urteils auch dann denken, wenn der ein-
zelne deshalb einen Schaden erleidet, weil es der Rat oder die Kom-
mission unterlassen hat, eine Entscheidung zu erlassen7• Unterbleibt 
oder scheitert die dann in Frage kommende Untätigkeitsklage nach 
Art. 175 Abs. 3 EWGV8 an einer ihrer Zulässigkeits- oder Begründet-
heitsvoraussetzungen, so kann wiederum für die Schadensersatzklage 
nach Art. 215 Abs. 2 EWGV der Schluß gezogen werden, ein Amtsfehler 
liege nicht vor. Die der Untätigkeitsklage eigenen Voraussetzungen wer-
den danach auf die Schadensersatzklage in gleicher Weise einwirken, 
wie es zuvor bei der Nichtigkeitsklage dargelegt worden ist, mit der 
Folge, daß der Rechtsschutz nach Art. 215 Abs. 2 EWGV auch hier durch 
außerhalb der Norm liegende Merkmale eingeschränkt ist9• 

Ein gleichlautendes Ergebnis wird schließlich dann zu verzeichnen 
sein, wenn der Schaden nicht auf einer (unterlassenen) Entscheidung, 
sondern auf einem anderen rechtswidrigen Akt im Sinne von Artikel 189 
EWGV (z. B. einer Verordnung oder Richtlinie) bzw. der rechtswidrigen 
Unterlassung einer solchen Maßnahme beruht. Da in diesen Fällen Nich-
tigkeits- und Untätigkeitsklagen wegen fehlender Klagebefugnis regel-
mäßig ausgeschlossen sind, tritt hier bei Bejahung der These des "Plau-
mannfalls" eine besonders spürbare Rechtsschutzbeschränkung in Er-
scheinung, da dem Geschädigten weder nach den Artikeln 173 und 175 
EWGV noch über Art. 215 Abs. 2 EWGV Rechtsschutz wird zukommen 
können. 

Aufgabe der vorliegenden Arbeit soll daher die Untersuchung sein, ob 
sich eine Abhängigkeit der Schadensersatzklage von der erfolgreichen 

1 So etwa in dem in Rspr. GH XVII, 325 ff. entschiedenen Fall. 
e Der Terminus Untätigkeitsklage ist dem deutschrechtlichen Begriff Ver-

pflichtungsklage vorzuziehen, da der Europäische Gerichtshof das beklagte 
Organ nicht verpflichtet, sondern lediglich die Verletzung des Vertrages fest-
stellt, vgl. ute, Juristentag 1966, Bd. I, 29. 

u Vgl. den Vortrag der Klägerin in dem Rechtsstreit in Rxpr. GH XVII, 329 f. 
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Durchführung der Nichtigkeits- bzw. Untätigkeitsklage an Hand des 
EWG-Vertrages rechtfertigen läßt bzw. welche Rechtsschutzbeschrän-
kungen ggf. zulässig sind. Da sich eine Abhängigkeit der Schadens-
ersatzklage sowohl in bezug auf ihre Zulässigkeit als auch in bezug 
auf ihre Begründetheit denken läßt, wird sich die Untersuchung in zwei 
Teile gliedern: einen über die Auswirkungen gescheiterter oder unter-
bliebener Nichtigkeits- bzw. Untätigkeitsklagen (negative Nichtigkeits-
bzw. Untätigkeitsklagen) auf die Zulässigkeit und einen weiteren über 
die Auswirkungen negativer Nichtigkeits- bzw. Untätigkeitsklagen auf 
die Begründetheit der Schadensersatzklage. 


